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Allgemeines 
Auf Basis  von Art. 58 der  Vereinsstatuten werden  in  diesem Datenschutzreglement 
wesentliche Punkte aufgrund  des  Datenschutzgesetzes (DSG) festgehalten.  Die 
Einsetzung und Aufhebung wird durch  die  Vereinsleitung geregelt. 

Der  Vorstand ist für  die  Einhaltung und Durchsetzung  des  Reglements verantwort-
lich. 

I.= Grundlagen 

Art. 1= Verantwortung (Datenschutzbeauftragter) 
Turnverein Seengen 
Christian  Büchli 
Oberdorfstrasse  22 
CH-5707  Seengen 

Art. 2= Allgemeines 
Dieses Datenschutzreglement bezweckt  den  Schutz  der  Persönlichkeit  der  Mitglie-
der, Funktionären, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter, Vertragspartner, Entschei-
dungsträger, Lieferanten und weiterer mit dem Turnverein Seengen verbundenen 
Personen bei  der  Verarbeitung  der  sie betreffenden personenbezogenen Daten. Da-
bei sollen widerrechtliche oder unverhältnismässige Datenverarbeitungen und Ver-
letzungen  von  Persönlichkeitsrechten verhindert werden. 
Für  die  Auslegung  der  Begriffe gelten das DSG sowie weitere Gesetze und anwend-
bare Verordnungen sowie weitere  von  dem Turnverein Seengen erlassenen Richtli-
nien und Weisungen. 

Art. 3= Grundsätze 
Zweckbindung  
Personendaten dürfen nur zu einem bestimmten und für  die  betroffene Person er-
kennbaren Zweck beschafft werden und im Anschluss nur so bearbeitet werden, 
dass  es  mit diesem Zweck vereinbar ist. 

Transparenz  
Die  Vereinsmitglieder müssen informiert werden, wenn ihre Personendaten  an  Dritte 
oder andere Mitglieder bekanntgegeben werden. Weiter müssen sie bei einer Be-
kanntgabe über Empfänger und Zweck  in  Kenntnis gesetzt werden. 

Verhältnismässigkeit  
Es  dürfen nur Daten bearbeitet werden,  die  zur Erfüllung  des  Vereinszwecks wirklich 
notwendig sind. 

Il.= Inhalt, Bearbeitungsgrundsätze und Rechte 

Art. 4= Vorgaben zum Bearbeiten 
Dieses Datenschutzreglement enthält Vorgaben zum Bearbeiten  von  personenbe-
zogenen Daten (inskünftig ist nur noch  die  Rede  von  «Daten») 

® von  natürlichen Personen, 
® unabhängig  von der  Form  der  Daten  (digital,  Papier, andere DatenGrundlagen 

oder nur mündlich). 
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Art. 5= Art der  Daten 
Es  geht insbesondere um 
■ Daten  von  Mitgliedern; 
■ administrative  Daten über Lieferanten und andere Externe, soweit personenbe-

zogene Daten betroffen sind. 
■ Daten  von  aktuellen, zukünftigen und ehemaligen Funktionären/Mitarbeiten-

den; Für  die  Auslegung  der  Begriffe gelten das DSG sowie weitere Gesetze 
und anwendbare Verordnungen sowie weitere  von  dem Turnverein Seengen 
erlassenen Richtlinien und Weisungen. 

Art. 6= Bearbeitungsgrundsätze 
Die  Vorstandsmitglieder und Funktionäre vom Turnverein Seengen beachten bei 
jeglichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten («Bearbei-
ten» heisst: Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekannt-
geben, Archivieren, Löschen oder Vernichten) insbesondere folgende Grundsätze: 
▪ Datenverantwortlich ist grundsätzlich jeder  in  seinem Zuständigkeitsbereich.  Der 

Datenschutzbeauftragte  des  Turnvereines Seengen trägt  die  Gesamtverantwor-
tung hinsichtlich Datenschutzes. 

■ Daten müssen auf rechtmässige Weise  in  einer für  die  betroffene Person nach-
vollziehbaren Weise bearbeitet werden. 

■ Daten dürfen nur zu einem bestimmten und für  die  betroffene Person erkennba-
ren Zweck beschafft und bearbeitet werden. 

■ Der  Turnverein Seengen bearbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich für 
folgende Zwecke: 

■ - Durchführung  der  Mitgliedschaft 
■ -  Organisation  und  Administration der  Vereinstätigkeiten 
■ - Führung eines Adressbuchs 
■ - Versand  von  Informationen, Korrespondenzen 
■ - Abwicklung  der  Rechnungsstellung und Bezahlung  der  Mitgliedschaftsbeiträge 
■ - Anmeldung zu Wettkämpfen/Aufführungen 
■ -  Organisation von  Trainings 
▪ - Führung  der  Vereinshistorie 
■ - Finanzierung  der  Vereinstätigkeit 
■ - Bestellung Vereinsbekleidung 
■ - Führung Schlüsselliste 
■ Weil der  Turnverein Seengen weniger als  250  Mitarbeitende/Funktionäre hat, 

wird kein ausführliches Verzeichnis  der  Bearbeitungstätigkeiten geführt. 
■ Daten sind auf das für  die  Zwecke  der  Bearbeitung notwendige  Mass  zu be-

schränken.  Die  Bearbeitung muss dem Zweck angemessen und notwendig bzw. 
sinnvoll sein. 

■ Daten müssen sachlich, richtig und aktuell sein. Mitarbeitende/Funktionäre,  die 
auf unrichtige Daten aufmerksam werden, teilen  dies  dem Verantwortlichen mit 
oder korrigieren sie gerade selbst. 

■ Daten dürfen nur so lange aufbewahrt werden, als sie zum Zweck  der  Bearbei-
tung erforderlich sind. Vorbehalten bleiben längere rechtliche Vorschriften  (z. B. 
Aufbewahrung). 

■ Daten müssen  in  einer Weise bearbeitet werden,  die  eine angemessene Sicher-
heit gewährleistet (digitale und physische Zugriffssicherheit, Verlust, Zerstörung, 
Beschädigung).  Die  Mitarbeitende/Funktionäre haben insbesondere sicherzu-
stellen, dass Unberechtigte nicht auf personenbezogene Daten zugreifen oder 
davon Kenntnis erlangen können. 

■ Jeder Funktionär und jedes Mitglied haben eine neue Verarbeitung  von  perso-
nenbezogenen Daten dem Verantwortlichen zu melden. 
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Weiter werden innerhalb  des  Turnvereins Seengen folgende Regeln beachtet: 
■ Sämtliche E-Mails werden  mit  der  Funktion  «BCC»  oder  über  eine allgemeine E-

Mail-Adresse  versendet. 
■ In Apps  und  weiteren Tools werden grundsätzlich nur Vornamen  und  Nachnamen 

verwendet. 
■ Der  Beitritt  in die  verschiedenen  Chat-Gruppen (Gesamt-, Männer-, Frauen-  und 

entsprechende Riegenchats) ist obligatorisch. Dieser dient ausschliesslich  der 
schnellen  und  einfachen Kommunikation für  Organisation  und  Information.  (Jeg-
liche andere  Chats  sind freiwillig  und  obliegen nicht  der  Verantwortung  des  Ver-
eins.) 

■ Für einzelne organisatorische Zwecke werden andere  externe  Listen  und  Unter-
lagen erstellt  und  verantwortlichen Personen, wie  z. B.  Leiter, OK-Präsidenten 
zur Verfügung gestellt. Diese Listen  und  Unterlagen können archiviert werden, 
sofern sie einen zukünftigen Zweck im Interesse  des  Vereins erfüllen. Wenn  es 
keinen solchen Zweck erfüllt, werden diese vernichtet, sobald sie nicht mehr  von 
Nöten sind. 

■ Bei Abgabe eines Amtes/einer Funktion wird  der  Zugang zur Datenplattform ge-
löscht,  die  Daten müssen weitergegeben  und  Kopien vernichtet werden. 

■ Grundsätzlich gilt: Daten werden nur wenn nötig herausgegeben  und  verwendet. 
■ Sämtliche Funktionäre werden  über  die  Sorgfaltspflicht informiert  und  sensibili-

sied. 
■ Wo immer möglich, wird auf Anonymität geachtet. 

Art. 7= Informationspfl icht 
Der  Turnverein Seengen informiert  die  betroffenen Personen  in  angemessener 
Weise über  die  bewusste und absichtliche Beschaffung  von  personenbezogenen 
Daten, auch wenn  der  Turnverein Seengen  die  Daten nicht direkt  von der  Person 
erhält. 

Art. 8= Datenschutz-Folgenabschätzung 
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist  von den  Datenverantwortlichen zu erstel-
len, wenn eine Verarbeitung ein hohes Risiko für  die  Persönlichkeit oder  die  Grund-
rechte  der  betroffenen Person mit sich bringen kann, z.B. bei einer umfangreichen 
Verarbeitung  von  besonders schützenswerten personenbezogenen Daten. 

Exkurs besonders schützenswerte Daten  (Art. 5  DSG): 

1.Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche An-
sichten oder Tätigkeiten, 
2. Daten über  die  Gesundheit,  die  Intimsphäre oder  die  Zugehörigkeit zu einer 
Rasse oder  Ethnie, 
3.genetische Daten, 
4.biometrische Daten,  die  eine natürliche Person eindeutig identifizieren, 
5.Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen, 
6.Daten über Massnahmen  der  sozialen Hilfe; 

Die  Datenschutz-Folgenabschätzung hat zu enthalten  (Art. 22  DSG): 
® Beschreibung  der  geplanten Bearbeitung 
■ Bewertung  der  Risiken für  die  Persönlichkeit oder  die  Grundrechte  der  betroffe-

nen Person und 
■ Die  Massnahmen zum Schutz  der  Persönlichkeit und  der  Grundrechte. 

Der  Datenschutzbeauftragte vom Turnverein Seengen überprüft, ob  die  notwendi-
gen Datenschutz-Folgenabschätzungen erstellt wurden. 

Art. 9= Rechte  der  Betroffenen 
Jede Person kann kostenlos Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene 
Daten über sie verarbeitet werden. Jede Person hat zudem das Recht, unverzüglich 
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die  Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlan-
gen. Jede Person hat das Recht, unter gewissen Voraussetzungen, zu verlangen, 
dass sie betreffende personenbezogene Daten gelöscht werden. 
Der  Datenschutzbeauftragte ist verantwortlich, dass  der  Turnverein Seengen  die 
Rechte  der  Betroffenen erfüllen kann. 
Mitarbeitende/Funktionäre,  die  Gesuche auf Auskunft, Berichtigung und Löschung 
von  externen natürlichen Personen erhalten, haben diese unverzüglich  an den  Da-
tenschutzbeauftragten weiterzuleiten.  Die  Antwort darf nur durch diese Person erfol-
gen. 

III.= Datenbekanntgabe und Datenbearbeitung durch 
Dritte 

Art. 10= Weitergabe  von  Daten innerhalb vom Turnverein Seengen 
Grundsätzlich dürfen Mitarbeitende/Funktionäre personenbezogene Daten inner-
halb  des  Turnverein Seengen weitergeben, falls diese zur Erfüllung  des  Auftrags 
notwendig sind. Sollen diese personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 
verarbeitet werden, so muss vorgängig  der  Dateneigner informiert werden. 

Art. 11= Datenbearbeitung durch Dritte (Auftragsverarbeiter) 
Die  Verarbeitung  von  personenbezogenen Daten kann vertraglich oder durch  die 
Gesetzgebung Dritten übertragen werden. Dabei ist  der  Datenschutzbeauftragten 
einzubeziehen. 

Art. 12= Weitergabe  der  Daten  an  Dritte 
Die  Herausgabe  von  Daten  an  Dritte nur zulässig, wenn  die  Mitglieder über  den 
Zweck  der  Bekanntgabe informiert wurden und ausdrücklich zugestimmt haben oder 
die  Möglichkeit hatten, im Vorfeld  der  Bekanntgabe zu widersprechen. Aus  der In-
formation  muss hervorgehen, welche Daten weitergegeben werden, zu welchem 
Zweck und  an  welche Dritten. 

Die  Herausgabe  von  Daten  an  Dritte wird ohne Einwilligung vollzogen, wenn  dies 
gesetzlich vorgesehen oder vorgeschrieben ist (z.B.  in  einem Strafverfahren). 

ÜbermittlungArt.  13 von  personenbezogenen Daten ins Ausland 
Eine Übermittlung oder das Zugänglichmachen  von  personenbezogenen Daten ins 
Ausland muss vorher mit dem Datenschutzbeauftragten abgesprochen werden. 

IV,= Vertraulichkeit und Datenschutz durch Technik 

Art. 14= Datengeheimnis 
Personenbezogene Daten unterliegen dem Datengeheimnis. Eine unbefugte Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung ist  den  Mitarbeitenden/Funktionären untersagt. 
Unbefugt ist jede Verarbeitung,  die  ein Mitarbeitender/Funktionär vornimmt, ohne 
damit im Rahmen  der  Erfüllung seiner beruflichen Aufgaben betraut und entspre-
chend berechtigt zu sein. 

Art. 15= Need-to-know-Prinzip 
Es  gilt das  Need-to-know-Prinzip: Mitarbeitende/Funktionäre dürfen nur Zugang zu 
personenbezogenen Daten erhalten, wenn  dies  für ihre jeweiligen beruflichen Auf-
gaben erforderlich ist. Mitarbeitende/Funktionäre dürfen personenbezogene Daten 
nicht für eigene private oder wirtschaftliche Zwecke nutzen,  an  Unbefugte übermit-
teln oder diesen auf andere Weise zugänglich machen. 
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Art. 16= Datenschutz durch Technik 
Der  Datenschutzbeauftragte stellt sicher, dass  die  Datenbearbeitung technisch und 
organisatorisch so ist, dass  die  Datenschutzvorschriften eingehalten werden und 
dass  die  Datenbearbeitung auf das notwendige Mindestmass beschränkt wird.  Dies 
wird bereits bei  der  Planung  in  allen Geschäftsbereichen berücksichtigt. Deshalb 
muss  der  Datenschutzbeauftragte  in  sämtliche Projekte oder Vorhaben  des  Turn-
vereines Seengen einbezogen werden. 

Im Turnverein Seengen werden folgende  Programme  und  Apps  verwendet: Webling 
(Mitgliederverwaltung), WhatsApp  (Chats),  Gumb  (An-  und  Abmeldung  Trainings), 
div. Google-Tools (Umfragen, Kalender, usw.), weitere nach Bedarf. 

Art. 17= Datenschutzverletzung 
Datenlecks, Verletzungen  von  Datensicherheit und Datenschutz, falsche oder un-
richtige Daten oder anderweitige mögliche Verstösse gegen das Datenschutzrecht 
sind sofort  an den  Daten-schutzbeauftragten zu melden. 
Alle Mitarbeitende/Funktionäre werden im Rahmen  der  Mitarbeitereinführung/Funk-
tionseinführung auf das Datenschutzreglement hingewiesen. 
Der  Datenschutzbeauftragte ist  die  zentrale Anlaufstelle bei Fragen zum Daten-
schutz. Bestehen Unklarheiten bezüglich  der  Verarbeitung oder Weitergabe  von  per-
sonenbezogenen Daten, können  die  Mitarbeitende/Funktionäre  den  Datenschutzbe-
auftragten kontaktieren und haben  die  Verarbeitung so lange zu unterlassen, bis 
eine Bestätigung  der  Rechtmässigkeit vorliegt. 

V. Foto- und Videografien 

Art. 18= Handhabung und Verwendung 
An  Anlässen und auch  in  einzelnen Trainings können Video- und Fotografien ge-
macht werden. Diese werden nur ausgewählt veröffentlicht. 

Die  Verwaltung, Archivierung und Veröffentlichung  der  Foto- und Videografien ob-
liegen dem  Social-Media-Manager  oder dem Vorstand. Dieser behandelt diese Da-
teien sorgfältig, ist sensibilisiert und bewahrt sie auf einer sicheren Plattform auf. Bei 
Abgabe  des  Amts werden sämtliche digitale und physischen Dateien weitergegeben 
und Kopien vernichtet. 

Foto- und Videografien werden für folgende Zwecke verwendet: 
■ Trainingszwecke (Videoanalyse) 
® Werbung für  den  Verein (soziale Medien, Webseite, Printmedien) 
® Informationsdienst für Sponsoren, Passiv- und Ehrenmitglieder 
• Presseberichte 
■ Erstellung eines jährlichen Fotobuchs, welche zum Kauf stehen für aktive Mitglie-

der 
• Führung  der  Vereinshistorie 

Art. 19= Weitergabe  der  Dateien  an  Dritte 
Die  Herausgabe  von  Foto- und Videografien  an  Dritte nur zulässig, wenn  die  Mitglie-
der über  den  Zweck  der  Bekanntgabe informiert wurden und ausdrücklich zuge-
stimmt haben oder  die  Möglichkeit hatten, im Vorfeld  der  Bekanntgabe zu widerspre-
chen. Aus  der Information  muss hervorgehen, welche Dateien weitergegeben wer-
den, zu welchem Zweck und  an  welche Dritten. 

Die  Herausgabe  von  Foto- und Videografien  an  Dritte wird ohne Einwilligung vollzo-
gen, wenn  dies  gesetzlich vorgesehen oder vorgeschrieben ist (z.B.  in  einem Straf-
verfahren). 
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VI. Datenschutzerklärung (Ergänzung) 
Art. 20= Nutzung  der  Website  (Cookies  und  Server-Logdateien) 

Wir können  Cookies  für unsere Website verwenden. Bei  Cookies  — bei eigenen  Coo-
kies  (First-Party-Cookies)  als auch bei  Cookies von  Dritten, deren Dienste wir nutzen 
(Third-Party-Cookies)  — handelt  es  sich um Daten,  die in  Ihrem  Browser  gespeichert 
werden. Solche gespeicherten Daten müssen nicht auf traditionelle  Cookies in  Text-
form beschränkt  sein. 
Cookies  können beim Besuch unserer Website  in  Ihrem  Browser  temporär als  «Ses-
sion Cookies»  oder für einen bestimmten Zeitraum als sogenannte  permanente  Coo-
kies  gespeichert werden.  «Session Cookies»  werden automatisch gelöscht, wenn 
Sie  Ihren  Browser  schliessen.  Permanente  Cookies  haben eine bestimmte Speicher-
dauer.  Sie  ermöglichen insbesondere, Ihren  Browser  beim nächsten Besuch unserer 
Website wiederzuerkennen  und  dadurch beispielsweise  die  Reichweite unserer 
Website zu messen.  Permanente  Cookies  können auch für Online-Marketing  ver-
wendet werden. 
Sie  können  Cookies in  Ihren  Browser-Einstellungen jederzeit ganz oder teilweise 
deaktivieren sowie löschen. 
Wir können für jeden Zugriff auf unsere Website nachfolgende Angaben erfassen, 
sofern diese  von  Ihrem  Browser an  unsere Server-Infrastruktur übermittelt werden 
oder  von  unserem Webserver ermittelt werden können: Datum  und  Zeit einschliess-
lich Zeitzone,  IP-Adresse,  Zugriffsstatur. Betriebssystem einschliesslich Benutzer-
oberfläche  und  Version, Browser  einschliesslich Sprache  und  Version,  aufgerufene 
einzelne Unter-Seite unserer Website einschliesslich übertragener Datenmenge, 
schliesslich im gleichen  Browser-Fenster aufgerufene Website. 
Wir speichern solche Angaben,  die  auch Personendaten darstellen können,  in  Ser-
ver-Logdateien.  Die  Angaben sind erforderlich, um unser Online-Angebot dauerhaft, 
nutzerfreundlich  und  zuverlässig bereitstellen sowie um  die  Datensicherheit  und  da-
mit insbesondere  den  Schutz  von  Personendaten sicherstellen zu können — auch 
durch Dritte oder  mit  Hilfe  von  Dritten. 

Art. 21= Benachrichtigungen und Mitteilungen 
Wir versenden Benachrichtigungen und Mitteilungen  per  E-Mail und über andere 
Kommunikationskanäle. Benachrichtigungen und Mitteilungen können Weblinks 
oder Zählpixel enthalten,  die  erfassen, ob eine Mitteilung geöffnet wurde und welche 
Weblinks dabei angeklickt wurden. Solche Weblinks und Zählpixel können  die  Nut-
zung  von  Benachrichtigungen und Mitteilungen auch personenbezogen erfassen. 
Wir benötigen diese statistische Erfassung  der  Nutzung für  die  Erfolgs- und Reich-
weitenmessung, um Benachrichtigungen und Mitteilungen aufgrund  der  Bedürfnisse 
und Lesegewohnheiten  der  Empfängerinnen und Empfänger effektiv und nutzer-
freundlich sowie dauerhaft, sicher und zuverlässig anbieten zu können. 

VII. Annahme  der  Bestimmungen 
Art. 22  Annahme  der  Bestimmungen 

Mit dem Eintritt  in den  Verein (Aktivmitglieder),  der  Übernahme eines Amtes (Funk-
tionäre, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter), das Eingehen einer Geschäftsbeziehung 
(Lieferanten, Sponsoren) oder Besuch unserer Webseite resp. Sozialen Medien wird 
dieses Reglement mit  den  Bestimmungen automatisch akzeptiert. 
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.dium ~.. 

Christian Büchli=  

VIII.= Schlussbestimmungen 

Art. 23= Inkrafttreten 
Dieses Reglement wurde  an der  Generalversammlung vom  19.  Januar  2024  geneh-
migt und tritt  per  sofort  in Kraft. 

Seengen,  19.  Januar  2024 

Für  den  Turnverein Seengen 

ministration ~= ~ 

w .=... . ....=.. ... ... r ..=... 
u a Hunziker=  
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